
Gründungen in unterschiedlichen Lebensphasen haben ihren 
eigenen Reiz – eine Geschäftsidee, das Geschäftsleben und 
sich selbst auszuprobieren. Darüber hinaus stellt eine Unter-
nehmensgründung unterschiedliche Anforderungen an 
Gründerinnen und Gründer. Und je nach Lebensphase kann 
eine Unternehmensgründung eine passgenaue Entscheidung 
für die Zukunft sein. 

Schule, berufliche Ausbildung, Hochschule

Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende 
können ein Start-up gründen, im Nebenerwerb sozusagen. 
Schülerinnen und Schüler sind dabei in aller Regel noch 
minderjährig. Das müssen sie vor allem bei der Anmeldung 
berücksichtigen. Für Auszubildende sind möglicherweise 
Vereinbarungen bezüglich einer Nebentätigkeit in ihrem 
Ausbildungsvertrag einzuhalten. Und sie dürfen ihre Ausbil-
dung nicht vernachlässigen. Das gilt auch für Studierende, 
die sich neben dem Studium selbständig machen: Sie sollten 
auch an die Familienversicherung denken, wenn sie bei ih-
ren Eltern mitversichert sind. 

Familie

Für Mütter und Väter mit kleinen oder schulpflichtigen Kin-
dern hat das Thema Selbständigkeit zwei Seiten: Zum einen 
sind Selbständigkeit und Familie nicht immer leicht unter  
einen Hut zu bringen. Der Grund dafür ist meist Zeitmangel 
– vor allem für die Familie. Zum anderen kann eine selbstän-
dige Tätigkeit die Lösung sein, Familie und Beruf gleichzeitig 
zu schultern. Das versuchen nicht zuletzt viele Frauen, die – 
nicht selten immer noch – mit der Dreifachbelastung Beruf, 
Familie und Haushalt zurechtkommen müssen. 

Gründerinnen und Gründer im besten Alter 

Ältere Gründerinnen und Gründer wollen vor allem unter-
nehmerische Chancen nutzen und ihr erworbenes Wissen 
einbringen. So bedeutet die Selbständigkeit für eine ganze 
Reihe von langjährigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, endlich eine neue berufliche Herausforderung anzu-
nehmen. Oft ist damit verbunden, eine gute Geschäftsidee in 
die Tat umzusetzen oder erworbenes berufliches Know-how 
weiterzugeben. Nicht selten geht es auch darum, wieder ins 
Arbeitsleben zurückzukehren, die Zeit bis zum Rentenein-
tritt zu überbrücken oder die Rente aufzubessern. 

Gründen in verschiedenen Lebenslagen
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stehende) bzw. 19.488 Euro (für Ehepaare) und steigt für das 
Jahr 2022 auf 9.984 Euro (für Alleinstehende) bzw. 19.968 Euro 
(für Ehepaare). 

Zudem fällt für Gewerbetreibende Gewerbesteuer an. Auf 
Rechnungen muss außerdem Umsatzsteuer erhoben werden. 
Die ist nachträglich an das Finanzamt abzuführen. Eine Aus-
nahme für diesen Fall erlaubt die sogenannte Kleinunterneh-
merregelung.

Krankenversicherung

Selbständige müssen in der Regel ihre Kranken-, Renten-, Pfle-
geversicherung selbst bestreiten. Inwieweit dies auch auf  
Teilzeit- bzw. Kleinstunternehmen zutrifft, entscheidet die 
Kranken versicherung. Sie stellt fest, ob die selbständige Tätig-
keit als neben- oder hauptberuflich einzustufen ist. Informie-
ren Sie Ihre Krankenversicherung daher auf jeden Fall vor der 
Gründung. Als Richtschnur gilt: Eine selbständige Tätigkeit ist 
hauptberuflich, wenn die Höhe des erzielten Einkommens die 
sonstigen Einkünfte deutlich übersteigt und der zeitliche Auf-
wand deutlich höher ist als der für die Ausbildung oder andere 
Erwerbstätigkeiten. Für eine hauptberufliche selbständige 
Tätigkeit spricht auch, wenn Sie mindestens eine Arbeitsneh-
merin oder einen Arbeitnehmer in einer geringfügigen Beschäf-
tigung haben oder wenn Sie mehrere geringfügig entlohnte 
Arbeitsnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigen, die 
zusammen mehr als 450 Euro im Monat verdienen (= Gering-
fügigkeitsgrenze).

Selbständig während Schulzeit, beruflicher 
Ausbildung und Studium

Es gibt ein paar Pflichten, die Gründerinnen und Gründer  
während Schulzeit, der beruflichen Ausbildung und des Studi-
ums nicht übersehen sollten.

Anmeldung

Ob während der Schul- oder Studienzeit oder der Berufsausbil-
dung: Wer eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit dau-
erhaft ausübt (auf eigene Rechnung, eigene Verantwortung 
und mit der Absicht, dauerhaft Gewinne zu erwirtschaften), 
muss diese anmelden. Für ein Gewerbe ist dafür in der Regel 
das Gewerbeamt zuständig. Es informiert daraufhin die zustän-
dige Berufsgenossenschaft, Industrie- und Handelskammer 
(IHK) oder Handwerkskammer (HWK) u. a. Eine freiberufliche 
Tätigkeit muss beim zuständigen Finanzamt angemeldet wer-
den. Ein einmaliger Verkauf beispielsweise ist kein steuer- und 
anmeldepflichtiges Gewerbe.

Erlaubnis oder Zulassung

In Deutschland herrscht Gewerbefreiheit. Das bedeutet: 
Grundsätzlich darf jede oder jeder eine gewerbliche Tätigkeit 
ohne Erlaubnis beginnen. Es wird meist nur eine Gewerbean-
meldung benötigt. Es gibt allerdings einige Gewerbe, für die 
auch eine Erlaubnis erforderlich ist. Diese hat den Zweck, 
besondere Qualifikationen und persönliche sowie evtl. räum-
liche Eignungen festzustellen. Die Erlaubnis erteilt in vielen 
Fällen das Gewerbeamt, teilweise aber auch die IHK vor Ort, 
nachdem die erforderlichen Voraussetzungen geprüft wurden. 
Auch viele freiberufliche Tätigkeiten erfordern eine hohe fach-
liche Kompetenz und eine entsprechende Ausbildung. Für eine 
Berufszulassung muss man diese nachweisen, z. B. bei den 
zuständigen Kammern. 

Steuern

Die Einkünfte aus der selbständigen Tätigkeit müssen dem 
Finanzamt gemeldet werden. Womöglich wird Einkommen-
steuer fällig. Die Höhe der Steuer richtet sich nach dem 
Gewinn, der (nach Abzug aller Betriebsausgaben) erwirtschaf-
tet wurde. Allerdings gibt es dafür eine Untergrenze, bis zu der 
keine Einkommensteuer gezahlt werden muss: Der sogenannte 
Grundfreibetrag beträgt für das Jahr 2021 9.744 Euro (für Allein-
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Gründungen durch Schülerinnen  
und Schüler

Anmeldung

Wer minderjährig ist, gilt als noch nicht voll geschäftsfähig. 
Ein Gewerbe oder eine freiberufliche Tätigkeit ist in diesem Fall 
nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Schülerinnen 
und Schüler benötigen die Einwilligung ihres gesetzlichen Ver-
treters, in der Regel ihrer Eltern, um als Selbständige in Aktion 
zu treten. Zusätzlich brauchen sie die Genehmigung durch das 
Familiengericht. 

Krankenversicherung

Schülerinnen und Schüler, deren Eltern in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind, sind dort grundsätzlich 
beitragsfrei familienversichert. Dabei darf das Gesamteinkom-
men der Jugendlichen aber 470 Euro monatlich (Stand 2021) 
nicht überschreiten. Wenn doch, müssen sie sich selbst kran-
kenversichern. 

Schülerunternehmen

Viele Schulen vermitteln Schülerinnen und Schülern, unter-
nehmerisch zu denken und zu handeln. Vor allem in Schüler-
unternehmen können sich Jugendliche als Unternehmerinnen 
oder Unternehmer ausprobieren und erleben, was es bedeutet, 
ein Unternehmen zu führen. Es gibt verschiedene Konzepte für 
Schülerunternehmen, allen gemeinsam ist: Schülerinnen und 
Schüler planen, produzieren und verkaufen Produkte und/
oder bieten Dienstleistungen an. Sie orientieren sich dabei 
zwar auch an realen Unternehmensformen wie z. B. der GmbH 
oder Aktiengesellschaft. Allerdings sind sie den Gesetzen des 
Marktes nicht in dem Maße wie „richtige“ Unternehmen aus-
geliefert. Es handelt sich vielmehr um Übungsunternehmen im 
„Schutzraum Schule“. Gründungswoche  

Deutschland

Während der bundesweiten Aktionswoche bieten die Partner 
der Gründungswoche Workshops, Seminare, Planspiele, Wett-
bewerbe und viele weitere Veranstaltungen rund um das The-
ma berufliche Selbständigkeit an. Gemeinsam mit dem BMWi 
setzen sie damit Impulse für eine neue Gründungskultur und 
ein freundlicheres Gründungsklima in Deutschland.
Die Gründungswoche Deutschland findet jedes Jahr in enger 
Kooperation mit der Global Entrepreneurship Week (GEW) 
statt. Die GEW ist eine weltweite Aktionswoche, die allein im 
Jahr 2020 mit über 40.000 Veranstaltungen Millionen junger 
Menschen in rund 180 Ländern für innovative Ideen, Grün-
dungen und Unternehmertum begeistert hat. Zu den Partnern 
der Gründungswoche gehören viele Schulen, darüber hinaus 
Hochschulen, Kammern, Gründungsinitiativen, Wirtschafts-
förderungen, Unternehmen u. a.

www.gruendungswoche.de

BMWi-Initiative  
„Unternehmergeist  
in die Schulen“

Ziel der BMWi-Initiative „Unternehmergeist in die Schulen“ 
ist es, bei Schülerinnen und Schülern Unternehmergeist zu 
wecken und wichtige Kompetenzen für jede Art beruflicher 
Tätigkeit zu vermitteln: durch Schülerfirmen, Planspiele, 
Wettbewerbe oder Projekte. Zahlreiche Einzelinitiativen  
(z. B. JUNIOR, business@school oder JUGEND GRÜNDET) 
bieten eigene Projekte oder Wettbewerbe an. 

www.unternehmergeist-macht-schule.de

Deutscher Gründerpreis  
für Schülerinnen  
und Schüler

Der Deutsche Gründerpreis für Schülerinnen und Schüler ist 
das bundesweit größte Existenzgründungs-Planspiel für  
Jugendliche, die im Rahmen einer fiktiven Unternehmens-
gründung ein Geschäftskonzept entwickeln. Ausgelobt wird 
der Deutsche Gründerpreis für Schülerinnen und Schüler von 
den Partnern stern, Sparkassen, ZDF und Porsche. Das BMWi 
unterstützt die Initiative als Kooperationspartner.

www.dgp-schueler.de

www.gruendungswoche.de
https://www.unternehmergeist-macht-schule.de/DE/Startseite/home_node.html
https://www.dgp-schueler.de/portal/index.html
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Zustimmung

Auszubildende, die gründen wollen, müssen möglicherweise 
Vereinbarungen bezüglich einer Nebentätigkeit in ihrem Aus-
bildungsvertrag einhalten. Das kann bedeuten, dass sie selb-
ständige Nebentätigkeiten dem ausbildenden Unternehmen 
mitteilen müssen und sie ggf. seine Zustimmung benötigen.

Es könnte eine Selbständigkeit beispielsweise verweigern, wenn 
die selbständige Tätigkeit in Konkurrenz zum Ausbildungsun-
ternehmen steht. Außerdem muss die Leistungsfähigkeit der 
Auszubildenden gewährleistet bleiben. 

Krankenversicherung

Auszubildende sind in der Regel bei einer gesetzlichen Kran-
kenkasse pflichtversichert. Wenn sie Einkünfte aus selbständi-
gen Tätigkeiten haben, muss die Krankenkasse beurteilen, ob 
sie diese haupt- oder nebenberuflich ausüben. Dabei betrachtet 
sie zum einen die wirtschaftliche Bedeutung der Tätigkeiten. 
Da die Vergütung aus dem Ausbildungsverhältnis häufig gerin-
ger ist, vergleicht sie die Einkünfte der mit der Ausbildung an-
gestrebten späteren beruflichen Beschäftigung mit den Ein-
künften aus den selbständigen Tätigkeiten. Zum anderen geht 
es um den zeitlichen Umfang der selbständigen Tätigkeiten:  
Auszubildende dürfen nämlich nach dem Arbeitszeitgesetz 
wöchentlich nicht über 48 Arbeitsstunden kommen (Ausbil-
dungszeiten und selbständige Tätigkeit zusammengerechnet). 

Steuern

Die Ausbildungsvergütung für Auszubildende ist bis zu den 
Freibeträgen für Alleinstehende bzw. Ehepaare steuerfrei. 
Wenn sie damit über dem Steuer-Freibetrag liegen sollten, 
müssen sie Lohnsteuer bezahlen. Die Lohnsteuer wird durch 
Abzug vom Arbeitslohn erhoben. 

Auszubildende können auch Nebeneinkünfte aus einer selb-
ständigen Tätigkeit bis zu 410 Euro pro Jahr erzielen, ohne  
darauf Steuern zahlen zu müssen. Liegen sie über dieser Frei-
grenze, wird das Finanzamt Einkommensteuer erheben. 

Steuern werden immer auf die Höhe der Gesamteinkünfte er-
hoben. Wenn Auszubildende also zusätzliche Einkünfte aus ih-
rer selbständigen Tätigkeit erwirtschaften, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass ihre gesamten Einkünfte über dem Steuer-
freibetrag liegen. In jedem Fall sind sie bei Nebeneinkünften 
von mehr als 410 Euro pro Jahr verpflichtet, eine Steuererklä-
rung beim Finanzamt abzugeben

Gründungen durch Azubis

Azubi-Akademie

Viele IHKs und Handwerkskammern unterhalten eine Azubi-
Akademie. Dabei werden hier viele Lernthemen angeboten, 
die auch für Selbständige eine wichtige Rolle spielen.  
Beispiele: 

Selbst- und Zeitmanagement: Auszubildende müssen unter -
schiedliche Aufgaben zuverlässig, schnell und in der richtigen 
Reihenfolge bewältigen. Dafür ist ein gutes Selbst- und Zeit-
management erforderlich. Dabei geht es auch darum, Ziele zu 
definieren und Prioritäten zu setzen.

Professionelle Kommunikation: Gute Umgangsformen von 
Auszubildenden sind unverzichtbar für ein erfolgreiches 
Unter nehmen. Daher sollen Azubis auch lernen, im Arbeits-
alltag erfolgreich und sicher zu kommunizieren: mit Kolle-
ginnen und Kollegen im Unternehmen und mit Kunden. 

Telefontraining: Beim Telefontraining erfahren Azubis, sich
als „Profis“ am Telefon auf die Belange und Wünsche von 
Anrufenden einzustellen. Sie erlernen die Grundregeln für 
einen optimalen Auftritt am Telefon.

Souverän in schwierigen Situationen: Die meisten Menschen 
gehen mit mulmigen Gefühlen in schwierige Situationen, bei-
spielsweise Gespräche mit Vorgesetzten oder Auftraggebern. 
Azubis können üben, in schwierigen Situationen Aufregung 
und Lampenfieber in den Griff zu bekommen. 
Quellen: Azubi-Akademien Handwerkskammer Ulm, IHK Lüneburg-Wolfsburg,  
IHK München und Oberbayern
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Krankenversicherung

Die meisten Studierenden sind bis zur Vollendung ihres 25.  
Lebensjahres über ihre Eltern familienversichert und zahlen 
daher keine Beiträge zur Krankenversicherung. Voraussetzun-
gen: Die selbständige Tätigkeit darf nicht mehr als 20 Stunden 
pro Woche umfassen (in der vorlesungsfreien Zeit unter gewis-
sen Voraussetzungen auch mehr). Die monatlichen Einnahmen 
aus selbständiger Tätigkeit dürfen nicht mehr als 470 Euro 
(Stand 2021) betragen, ansonsten endet die beitragsfreie Fami-
lienversicherung.

BAföG und Einkünfte aus selbständiger Arbeit

Grundsätzlich dürfen Studierende, die BAföG erhalten, etwas 
hinzuzuverdienen. So darf ein Start-up im BAföG-Bewilli-
gungszeitraum (12 Monate) bis zu 4.400 Euro Gewinn machen 
(Stand 2021). Liegt der Gewinn darüber, werden die BAföG-
Leistungen reduziert. 

Chancen

Hochschulen haben sich als Start-up-Sprungbretter etabliert, 
vor allem auch für Gründungen mit guten Wachstumschan-
cen. Ein Drittel aller Gründerinnen und Gründer hat laut KfW-
Gründungsmonitor 2020 eine Ausbildung an einer Hochschule 
oder Berufsakademie absolviert. Dabei gibt es Studienfächer, 
die – so der Monitor – häufiger als andere bei Gründungen auf-
tauchen (z. B. MINT-Studienfächer: mathematische, ingenieur- 
und naturwissenschaftliche sowie technische Studienfächer). 
Abgesehen von solchen, die ohnehin auf eine Selbständigkeit 
hinauslaufen (z. B. Architektur, Medizin).

Erwerbsstatus vor der Gründung
in Prozent aller Gründenden

Quelle: KfW Gründungsmonitor 2020

Die Zahl der Gründungs- bzw. Entrepreneurship-Professuren 
belegt, dass das Thema „Entrepreneurship“ an immer mehr 
Hochschulen in Forschung, Lehre und Transfer aufgegriffen 
wird. Mittlerweile hat der Förderkreis Gründungs-Forschung 
e. V. über 150 ermittelt. 

EXIST – Existenzgründungen aus der Wissenschaft

Das Förderprogramm „EXIST – Existenzgründungen aus der 
Wissenschaft“ des BMWi unterstützt Studierende, Absolven-
tinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer in-
novativen technologieorientierten und wissensbasierten Grün-
dungsvorhaben. Für marktnahe Start-ups gibt es das 
EXIST-Gründerstipendium, für noch in der Entwicklung be-
findliche Gründungen gibt es den EXIST-Forschungstransfer.

Darüber hinaus trägt EXIST dazu bei, an Hochschulen eine 
hochschulweite Gründungskultur zu etablieren. Hier hat die 
Förderrunde EXIST-Potentiale an 142 Hochschulen in ganz 
Deutschland neue Initiativen gestartet. EXIST ist Bestandteil 
der „Hightech-Strategie für Deutschland“ der Bundesregierung 
und wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) kofi-
nanziert. 

Beratung

Viele Hochschulen bieten Gründungsinteressenten über Trans-
ferzentren oder ähnliche Einrichtungen persönliche Beratung 
und Qualifizierung an. Außerdem unterstützen die Hochschu-
len und außeruniversitären Forschungseinrichtungen im 
EXIST-Netzwerk gründungsinteressierte Studierende, Absol-
ventinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit Rat und Tat. 

Gründungen durch Studierende

Sonstige Angestellte

Leitende Angestellte

Personen ohne Erwerb (z. B. Schüler,
Studierende, ältere Personen)

Studierende

Arbeitslose

Arbeiter und Arbeiterinnen

Selbständige

Beamte

33

16

12

11

10

10

7

2
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Rückendeckung durch Familie 

Alle Erfahrung zeigt: Die Existenzgründung ist ein großer 
Schritt im Leben. Wichtig ist dabei, dies nicht gegen den Willen 
oder ohne die Unterstützung der Familie anzustreben. Immer-
hin stehen die Partnerin oder der Partner sowie die Kinder 
durch die neue Selbständigkeit vor Herausforderungen, die es 
vorher nicht gab. Damit die Selbständigkeit nicht zur Belastung 
für die gesamte Familie wird, sollten gegenseitige Erwartungen 
an die Existenzgründung zuvor im „Familienrat“ offen ange-
sprochen werden. Dazu gehört, den gemeinsamen Alltag zu 
überdenken oder sogar neu zu gestalten. Ob Mütter oder Väter: 
Starten sollten sie nur, wenn die ganze Familie die geplante 
Selbständigkeit mitträgt. Wenn alle Familienmitglieder be-
wusst in den Prozess der Existenzgründung gehen, kann es 
sehr erfüllend sein, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.

Unternehmerische Spielräume nutzen

Dabei muss Selbständigkeit nicht unbedingt weniger Zeit für 
die Familie bedeuten. Vor allem mit flexiblen Arbeitszeiten 
lässt sich eine selbständige berufliche Tätigkeit zeitlich und or-
ganisatorisch gut mit der Familie vereinbaren. Mögliche Wege 
dafür sind: 

Nebenerwerbsgründung: Bei einer Nebenerwerbsgründung 
sind Gründerinnen oder Gründer neben ihren familiären Her-
ausforderungen oder auch neben einer Festanstellung selb-
ständig. Eine Nebenerwerbsgründung bietet folgende Vorteile: 
Mit einer Nebenerwerbsgründung lässt sich testen, ob man für 
die Selbständigkeit geeignet ist und ob die Geschäftsidee wirk-
lich trägt und ein Markt dafür vorhanden ist. Dazu kommt: 
Wer in kleinem Rahmen in die Selbständigkeit startet, kann 
das ohne größere Kostenbelastungen tun. Der Finanzierungs-
bedarf kann oft aus dem eigenen Geldbeutel gedeckt werden, 
also ohne Schulden bei der Bank zu machen und Sicherheiten 
für Kredite bereitstellen zu müssen. 

Teamgründung: Eine Teamgründung bietet folgende Vorteile: 
Zusätzliche Partnerinnen und Partner bringen zusätzliches 
fachliches oder kaufmännisches Know-how mit. Mehr Grün-
dungspartnerinnen und -partner bedeuten auch mehr Eigen-
kapital, so dass die Finanzierung von notwendigen Anschaf-
fungen leichter möglich ist. Und nicht zuletzt lässt sich durch 
Teamgründungen das unternehmerische Risiko auf mehrere 
Schultern verteilen. 

Zudem besteht häufig mehr zeitliche Flexibilität, wenn es um 
Kinderbetreuung, Pflege einer Person im häuslichen Umfeld 
oder die Ausübung eines Ehrenamtes geht.  

Elterngeld

Das Elterngeld sichert die wirtschaftliche Existenz von Famili-
en und verhilft Vätern und Müttern zu mehr Zeit für neugebo-
rene Kinder. Mütter und Väter können während des Elterngeld-
bezugs bis zu 32 Wochenstunden erwerbstätig sein bzw. eine 
selbständige Tätigkeit ausüben. Vollzeit-Unternehmerinnen 
und -Unternehmer müssen dafür ihre Arbeitszeit auf bis zu 32 
Stunden pro Woche reduzieren. Um die Höhe des Elterngeldes 
berechnen zu lassen, müssen Selbständige mit dem Antrag eine 
Prognose zu den Einkünften während der Bezugszeit abgeben. 
Diese Einkünfte reduzieren die Höhe des Elterngeldes. Die tat-
sächlichen Einkünfte müssen nach der Bezugszeit offengelegt 
werden.

Wer Elterngeld bekommt, bleibt krankenversichert wie bisher. 
Änderungen kann es bei den Versicherungsbeiträgen geben. 
Das Elterngeld selbst ist steuerfrei. Es zählt aber zum Gesamt-
einkommen. Das kann zu einem höheren Steuersatz für das 
übrige Einkommen führen. 

Das empfinden Gründerinnen und  
Gründer als Gründungshemmnis
in Prozent

Quelle: KfW Gründungsmonitor 2021

Selbständig mit Familie

Fachliche Quali�kation

Bürokratie

Belastung von Familie

Kundenzugang

Konjunktur

Kaufmännische Kenntnisse

Abstiegsangst bei Scheitern

Opportunitätskosten

Finanzielles Risiko

Fehlende Finanzierung

Fehlende Mitarbeiter

Unausgereifte Geschäftsidee

29

23

17

17

16

13

12

11

11

11

11

11
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Startvorteile älterer Gründerinnen und Gründer  

Lebenserfahrung: Ältere Gründerinnen und Gründer gehen er-
fahrungsgemäß bei einer Gründung besonnen und zielgerich-
tet vor. Hintergrund dafür ist unter anderem, dass sie in ihrem 
Leben einige Höhen erreicht und Tiefen überstanden haben 
und daher häufig deutlich gelassener als Jüngere sind. Sie sind 
in der Lage, ihr Handeln und Wissen kritisch zu hinterfragen, 
und schätzen Chancen und Risiken oftmals realistischer ein. 
Sie neigen eher dazu, Fehlentscheidungen zu vermeiden, weil 
sie ihre eigenen Stärken und Schwächen besser einschätzen 
können. Diese Umsicht betrifft nicht zuletzt auch den Umgang 
mit (geliehenem) Geld. Schließlich verfügen Ältere aufgrund 
aller Lebenserfahrungen in der Regel über eine gewachsene so-
ziale Kompetenz und entsprechende (soziale wie auch unter-
nehmerische) Netzwerke.

Berufs- und Branchenerfahrung: Ältere Gründerinnen und 
Gründer kennen Beruf und Branche nicht selten „von der Pike 
auf“, verfügen außerdem vielfach über eine größere Erfahrung 
mit Arbeitsabläufen und in der Arbeitsorganisation, sind mit 
Entscheidungsabläufen im Arbeitsprozess vertraut und arbei-
ten genauer. Das bedeutet: Fehler, die Berufsneulingen biswei-
len unterlaufen könnten, werden ihnen vermutlich nicht (so 
schnell) passieren – ein gutes Fundament für eine selbständige 
Tätigkeit. 

Führungserfahrung: Eine langjährige angestellte Berufstätig-
keit verlangt in aller Regel, am Arbeitsplatz mehr und mehr 
Verantwortung zu übernehmen. 

Selbständig im besten Alter

Das zahlt sich bei einer Gründung aus. Dabei sind nicht allein 
die beruflichen Erfahrungen in der jeweiligen Unternehmens-
branche hilfreich: Frauen und Männer, die nach einer Familien-
pause oder Auszeit ein Kleinunternehmen starten, können 
auch auf eine Planungs- und Führungserfahrung zurückgrei-
fen, die sie sich vielleicht bei einer beruflichen Tätigkeit im 
Ausland oder auch durch die Organisation des „Kleinunterneh-
mens Familie“ erworben haben.

Gute Vernetzung: Gute Markt- und Branchenkenntnisse sind 
oft verbunden mit einem weit verzweigten Kontakte-Netz-
werk. Vor allem Gründerinnen und Gründer, die direkt im An-
schluss an eine Angestelltentätigkeit starten, sind hier fachlich 
eingeführt und bekannt für Fachkompetenz und hohe Arbeits-
qualität. Dazu kommt: Im privaten Umfeld haben Ältere außer-
dem über viele Jahre Kontakte zu Verwandten, Freunden, 
Nachbarn, Vereinen usw. aufgebaut. Alle diese Kontakte sind 
gerade beim Unternehmensstart eine ideale Grundlage für 
Auftragsakquise und Vertrieb. 

Marktnähe: Ein Vorteil, der sich aus dem Alter ergibt, ist die 
Zugehörigkeit oder persönliche Nähe zum wachsenden Kun-
denmarkt der erfahrenen Generation. Gründerinnen und 
Gründer „im besten Alter“ sind mit ihren Kunden „auf Augen-
höhe“, können sich leichter in ihre Lage hineinversetzen, mög-
liche Bedarfe und neue Märkte erkennen, um damit auf die 
sich verändernde Güter- und Dienstleistungsnachfrage besser 
zu reagieren.
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Arbeitslosenversicherung

Die Möglichkeit, sich in der Arbeitslosenversicherung weiter-
zu    versichern und die Versicherungspflicht auf Antrag zu wählen, 
sollten vor allem diejenigen Gründerinnen und Gründer nut-
zen, die bereits als Angestellte mehrere Jahre in die Arbeitslo-
senversicherung eingezahlt haben. Voraussetzung ist in jedem 
Fall aber, dass innerhalb der letzten 30 Monate vor Aufnahme 
der selbständigen Tätigkeit mindestens 12 Monate ein Versi-
cherungspflichtverhältnis bestanden hat. Einen Antrag müssen 
sie innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme der selbstän-
digen Tätigkeit stellen. Gründerinnen und Gründer zahlen bis 
zum Ablauf des ersten vollständigen Kalenderjahres nach Auf-
nahme der selbständigen Tätigkeit nur den halben Regelsatz.

Eigenkapital und Sicherheiten

Ältere Gründerinnen und Gründer verfügen teilweise über 
mehr Eigenkapital als jüngere, weil sie mehr Zeit und Gelegen-
heit hatten, Geld anzusparen. Außerdem haben sich bei vielen 
finanzielle Verpflichtungen für die Kinder erledigt. Zudem be-
sitzen sie nicht selten eine Immobilie, die für einen Kredit als 
Sicherheit herangezogen werden kann. Allerdings ist dies nicht 
die Regel. Es kommt vor, dass ältere Gründerinnen und Grün-
der (vor allem nach längerer Arbeitslosigkeit) kein Eigenkapital 
(mehr) einzusetzen haben. In dieser Lage befinden sich auch 
viele Gründungswillige nach der Familienpause.

Kreditgeber erwarten für einen Kredit in aller Regel Sicherhei-
ten. Ältere Gründerinnen und Gründer sind aber oftmals nicht 
dazu bereit, Eigentumswohnung, Haus oder Grundstück als Si-
cherheit zu geben und zu riskieren, Haus und Grundstück im 
Falle eines Falles zu verlieren. Verständlicherweise: Denn sie 
sind vielfach ein Resultat ihrer Lebensleistung und ein fester 
Pfeiler ihrer (Alters-) Absicherung. Doch ohne jegliche Sicher-
heiten, vor allem ohne Eigenkapital, wird die Hausbank einen 
Kredit kaum bewilligen. Hier können Bürgschaften oder Betei-
ligungen als Ersatz für Eigenkapital und Sicherheiten dienen. 
Außerdem kommen Mikrokredite des Bundes und der Länder 
in Frage. Das Besondere dabei ist: Sicherheiten sind dafür nicht 
erforderlich.

Altersvorsorge

Wer bisher Rentenansprüche in einem Angestelltenverhältnis 
erworben hat, kann als Selbständige oder Selbständiger in der 
gesetzlichen Rentenversicherung bleiben: entweder als freiwil-
liges Mitglied oder über eine Versicherungspflicht auf Antrag. 
Die Deutsche Rentenversicherung berät darüber, welche Art 
der Mitgliedschaft sinnvoller ist. Für den Fall, dass sich Grün-
derinnen oder Gründer nicht mehr gesetzlich rentenversichern 
möchten, sollten sie daran denken, neben einer privaten  
Altersvorsorge auch eine private Berufsunfähigkeitsrente ab-
zuschließen.

Für diejenigen, die bereits viele Jahre Rentenbeiträge eingezahlt 
haben, ist die weitere Mitgliedschaft in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung empfehlenswert. Für einige Selbständige be-
steht Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Dazu zählen beispielsweise Handwerker, Hebammen, 
Lehrer, Künstler und Publizisten sowie Selbständige mit einem 
Auftraggeber. Eine Auflistung versicherungspflichtiger Selb-
ständiger enthält § 2 Sozialgesetzbuch VI. 

Bevor eine Entscheidung dazu getroffen wird, sollte man sich 
in jedem Fall von der Rentenversicherung beraten lassen.

Einkünfte aus Selbständigkeit und Rente 

Eine selbständige Tätigkeit führt nicht automatisch zu einer 
Anrechnung auf die Rente. Wer die Regelaltersgrenze erreicht 
hat und eine Regelaltersrente bezieht, kann hinzuverdienen, so 
viel er will. Wer allerdings eine vorgezogene oder eine Rente 
wegen voller Erwerbsminderung bezieht, kann nur bis zu 6.300 
Euro brutto pro Kalenderjahr ohne Rentenanrechnung hinzu-
verdienen. Der Betrag, der darüber hinausgeht, wird zu 40 Pro-
zent von der Rente abgezogen. Ist die Summe aus der gekürz-
ten Rente und dem Hinzuverdienst höher als das bisherige Ar-
beitseinkommen, gilt: Der darüber liegende Hinzuverdienst 
wird zu 100 Prozent von der Rente abgezogen. Dabei wird das 
höchste Einkommen der letzten 15 Kalenderjahre zugrunde 
gelegt. Rentenbeiträge, die auf den Hinzuverdienst entrichtet 
werden, wirken rentensteigernd.

Gründungen im Alter 2019
in Prozent aller Gründungen

Quelle: Statistisches Bundesamt/IfM Bonn 2020
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Pfändung geschützt. Das betrifft Altersvorsorgeverträge, ins-
besondere Lebensversicherungen und private Rentenversiche-
rungen, aber auch Fonds- und Banksparpläne. In den Pfän-
dungsschutz werden auch die Renten aus steuerlich geförderten 
Altersvorsorgevermögen einbezogen (z. B. die „Rürup-Rente“). 
GmbH-Geschäftsführer, die in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung versichert sind, genießen für ihre private ergänzende 
Altersvorsorge ebenfalls Pfändungsschutz. Voraussetzung ist in 
jedem Fall, dass das angesparte Kapital unwiderruflich für den 
Zweck der Altersvorsorge eingezahlt worden ist. Geschützt ist 
dabei nur ein Kapitalstock, aus dem mit Vollendung des 65. Le-
bensjahrs eine Rente erwirtschaftet werden kann, die in etwa 
der Pfändungsfreigrenze entspricht. Die geschützte Gesamt-
summe liegt bei 256.000 Euro. 

Jede Kontoinhaberin und jeder Kontoinhaber hat gegenüber 
seiner Bank den Anspruch, dass sein Girokonto als Pfändungs-
schutzkonto, als sogenanntes P-Konto, geführt wird. Auch ein 
P-Konto ist ein Girokonto, das dem normalen Zahlungsverkehr 
dient, bei Kontopfändung jedoch automatisch einen unbüro-
kratischen Schutz vor Pfändung bietet.

Förderprogramme

Grundsätzlich gibt es keine Altersbegrenzung bei öffentlichen 
Förderprogrammen des Bundes, der Länder und der Kommu-
nen. Daher stehen zur Finanzierung von Gründungsvorhaben 
allen Gründenden die gleichen Finanzierungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. 

Kredite und Rückzahlungszeit

Für ältere Gründungsinteressierte kann es bei der Vergabe von 
Bankkrediten und Förderdarlehen haken. So haben Gründerin-
nen und Gründer ab dem 60. Lebensjahr häufiger Schwierigkei-
ten, weil die Banken und Sparkassen bei Vergabe an Ältere von 
höheren Rückzahlungsrisiken ausgehen. Viele Kreditinstitute 
befürchten, dass die „aktive Zeit“ der Älteren, in der sie gute 
Geschäfte machen, nicht ausreicht, um das geliehene Geld zu-
rückzahlen zu können. Darüber hinaus verbinden sie ein höhe-
res Lebensalter mit der Sorge, dass auch im Fall längerer 
Krankheit die fristgerechte Bedienung der Kredite nicht mehr 
gewährleistet ist.

	• Kurze Rückzahlungszeiten: Wird ein Kredit z. B. bis zum 
Eintritt ins Rentenalter abgeschlossen, dann bleiben nur 
wenige Jahre Zeit, den Kredit zu tilgen. Die monatlichen 
Raten sind bei kurzen Kreditlaufzeiten daher höher als bei 
einer längeren Laufzeit. Das verringert die Liquidität in 
jungen Unternehmen, die in der Startphase einer Grün-
dung, in der Kunden und Aufträge akquiriert werden müs-
sen, ohnehin schwanken kann. Nicht zu vergessen sind die 
Zinsen. Sie sind umso höher, je größer das Kreditrisiko aus 
Sicht der Hausbank ist. Das Lebensalter könnte als ein sol-
ches Kreditrisiko eingeschätzt werden. 

	• Lange Rückzahlungszeiten: Bei längeren laufenden Kredi-
ten, wenn ein Kredit beispielsweise schon früher mit einer 
Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden soll, stellt sich 
für die Bank die Frage: Wer bedient den Kredit, falls die 
oder der irgendwann über 60-jährige Kreditnehmende dies 
nicht mehr kann? Auch hier beobachten Expertinnen und 
Experten ein Unbehagen der Banken, einen solchen Kredit 
zu bewilligen. 

Zwei Wege der Problemlösung bieten sich an: 

	• Nachfolgeregelung: Je höher der Kreditbetrag und je älter 
die Gründerperson ist, desto wichtiger ist die Regelung der 
Nachfolge: Wer übernimmt (vor allem auch im Notfall) die 
Unternehmensleitung und die Rückzahlung des Kredits? 

	• Teamgründung: Wenn sich ältere und jüngere Partnerinnen 
und Partner entscheiden, gemeinsam ein Unternehmen zu 
gründen, können die jüngeren ggf. die Kredittilgung über-
nehmen.

Pfändungsschutz

Eine Versicherung für den Fall des Scheiterns gibt es nicht. Wer 
als Unternehmerin oder Unternehmer keinen Erfolg hat und 
offene Rechnungen nicht mehr begleichen kann, dem droht 
die Pfändung. Aber: Die Altersvorsorge ist per Gesetz vor der 

9
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